
Der zu fällende Baum 
steht im

Außenbereich 
(freie Landschaft)

Fällung erfolgt 
zwischen 1.3. und 

30.9.

Baum darf nicht 
gefällt werden, 
Genehmigung 
erforderlich

Fällung erfolgt 
zwischen 1.10 und 

28.2.

Genehmigung der UNB 
liegt vor

Baum darf 
gefällt werden

Genehmigung von der 
UNB liegt nicht vor

Baum darf 
nicht 

gefällt werden

Innenbereich 
(= Siedlungslage, auf 

„gärtnerisch genutzter 
Fläche“)

Der Baum ist in 
Bebauungsplan oder 

Baugenehmigung zum 
Erhalt festgesetzt

Baum darf nicht 
gefällt werden, 
Genehmigung 
erforderlich

Der Baum ist nicht 
zum Erhalt 
festgesetzt

Es liegt kein 
baurechtliches 
Vorhaben vor.

Baum darf nicht 
gefällt werden, 
Genehmigung 
erforderlich

Baum steht einem 
baurechtlichen 

Vorhaben im Weg.

Vogelnest* oder 
Fledermausquartier* 

vorhanden

Baum darf nicht 
gefällt werden, 
Genehmigung 
erforderlich

Kein Vogelnest* oder 
Fledermausquartier* 

vorhanden

Baum darf 
gefällt werden
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Baumfällungen: Wann darf ein Baum gefällt werden?

Bei nachgewiesener
Gefahr in Verzug (z. B. für
Straßenverkehr) ist eine
Fällung jederzeit möglich.
Bitte setzen Sie sich in
solchen Fällen dennoch
mit der UNB in
Verbindung.

*) oder andere sog. 
Lebensstätten 
gesetzlich ge-

schützter Tierarten, 
z. B. von Eichhorn, 

Eremit, Haselmaus, 
Siebenschläfer

Wenn möglich, 
Bäume immer 
nur außerhalb 
der Brutzeit 
fällen

Für Hecken gelten vergleichbare Regelungen!

Tipp: Am besten 
Fotodokumentation 
als Nachweis 
anlegen!


